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Anlage 19, 20 und 21. — 26 —

Bei der sich ergebenden Tilgungsdaucr vor: 331l> Jahr
beträgt die Gesamtleistung 54 210 000 Ml . Zinsen keine.

Verwaltungskosten 4 210 000 Mk.

Beispiel 2 : Stadt Oldenburg.
Verschuldung 16 Millionen Ml.
Angenommen wird der sehr günstige Satz von 7A ein¬

schließlich Tilgungsquote bei einer Tilgung in 40 Jahren.
Gesamtleistung Pro Jahr 1 120 000 Ml . In 40 Jahren

44 800 000 Ml.

Postscheckverrechnungskredit über 16 Millionen.
Tilgung 3A , Verwaltungskosten 1- A ergeben eine Jahres¬

belastung von 560 000 Ml,
davon 480 000 Ml Tilgung und 80 000 Ml Verwaltungs¬

kosten.
Die Senkung der Berwaltungskosten beträgt Pro Jahr

2400 Ml . Gesamtleistung 17 347 200 Ml,
davon Tilgung : 16 Millionen Ml , Zinsen keine, Ver¬

waltungskosten 1 347 200 Ml.

Anlage 20.
Bericht

des Ausschusses III zu dem selbständigen Anträge des Abgeordneten Rover, betreffend„Verhandlungen
über die Bewilligung von Postscheck-Verrechnungskrediten über das Postscheckkonto der Reichshauptkasse
Berlin 30 201 durch die oldenburgische Staatsregierung beim Reichsfinanzminister in Berlin aufzunehmen."

Die Aussprache konnte trotz weiterer Ausführungen
durch den Antragsteller zu keinem Ergebnis führen , da nach
Ansicht aller Abgeordneten die Durchführung derartiger
Maßnahmen unmöglich sei. Einwendungen gingen dahin,
daß eine neue Inflation die Folge sei und das Reich auf
Anslandskredite nicht verzichten könne.

Der Abgeordnete Röver stellte den
Antrag Nr . l:

Annahme des Antrages.
Die übrigen Abgeordneten stellten den

Antrag Nr . 2:
Ablehnung des Antrags.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

Röve r.

Anlage 21
Selbständiger Antrag.

Ich beantrage:
Der Landtag wolle beschließen:
Denjenigen Personen , die ein Landarbeiter -Darlehn

erhalten haben, ist mit Rücksicht ans ihre schwierige wirt¬
schaftliche Lage eine dreijährige Panse bis zur Rück¬

zahlung der 1. 10Aigen Rate zu gewähren . Die Laufzeit
beginnt mit der Abnahme des Neubaues.

Einbegriffen sind alle diejenigen Darlehnsnehmer,
die im Jahre 1928 die 2. Rückzahlnngsrate leisten sollen.

T h e m ann , Saut  e.
Unterstützt durch: G öhrs , E ckh o l t , W e m P e , B rendeba  ch , I)r . Schulte , M eher-  Holte.



27 — Anlage 22 und 23.

Anlage 22.
Selbständiger Antrag.

Ich beantrage : ^ werden und daß darüber hinaus allgemein die Tilgungs¬
frist auf 15 Jahre verlängert wird.

Der Landtag walle beschließen: Beim Vorliegen einer besonderen wirtschaftlichen
Die Bestimmungen über die Gewährung van Dar - ! Notlage des Darlehnsnehmers ist die Tilgungsfrist ans

lehen zur Förderung des Landarbeiterwohnnugsbaues ! Antrag auf 20 Jahre zu verlängern,
sind dahin abzuändern , daß den Darlehnsnehmern rück- Die Laufzeit für die Tilgung beginnt mit dem 1. des
wirkend vom 1. Januar 1927 drei Freijahre gewährt folgenden Monats , an dem das Eigenheim bezogen wurde.

B r o s chkv.

Unterstützt durch: Kaper , Iffland , Fick , Frerichs , Jacobs , Lahmann.

Anlage 23.
Bericht

des Ausschusses III zu den selbständigen Anträgen der Abgeordneten Themann- Sante und Broschko, be¬
treffend Änderung der Bestimmungen über die Gewährung bon Darlehen zur Förderung des Landarbeiter¬

wohnungsbaues.

Dic vorliegenden beiden Anträge bezwecken eine Er¬
leichterung der Rückzahlungsbedingungen für die arrf-
genommenen und noch anfzunehmenden Landarbeiterdar¬
lehen. Der Antrag der Abgeordneten Themann und Saute
verlangt die Einführung einer dreijährigen Panse bis zur
Rückzahlung der l . Tilgungsrate . Im Antrag des Ab¬
geordneten Broschko wird außer der Gewährung von drei
Freijahren eine Tilgungsfrist von 15 Jahren und beim
Vorliegen einer besonderen wirtschaftlichen Notlage des Dar¬
lehnsnehmers eine solche von 20 Jahren gefordert. In
beiden Anträgen ist znm Ausdruck gebracht, daß auch eine
Änderung des Termins fiir den Beginn der Laufzeit des
Darlehns gewünscht wird.

Im Ausschuß wurde darauf hingewiesen, daß auf
Grund neuer vom Reiche erlassener Bestimmungen das
Darlehen bei Werkwohnungen in 15 Jahren und bei Eigen¬
heimen innerhalb von 30 Jahren getilgt werden mutz. Diese
Bestimmungen gelangen in Preußen sinngemäß zur Au¬
wendung , während die Oldenburgischen Bestimmungen
immer noch eine Tilgungsfrist von 10 Jahren vorsehen.
Auch habe Preußen seit dem 1. Juli 1928 eine wesentliche
Erhöhung der Förderungssätze vorgenommen . Für Schwer¬
kriegsbeschädigte und kinderreiche Landarbeiterfamilien
werden außerdem Zusatzdarlehen gewährt.

Der zur Beratung hinzugezogene Vertreter des Staats¬
ministeriums , der Finanzminister , erklärte , daß das Mini¬
sterium bereit sei, die vorliegenden Anträge einer Prüfung
zu unterziehen . Schon jetzt seien Anträge der Darlehns¬
nehmer auf Verlängerung der Tilgungsfristen weitgehendst
berücksichtigt. Die Einführung einer dreijährigen Frei¬
grenze sei unmöglich, weil reichsgesetzlicheBestimmungen
dem im Wege ständen . Im übrigen habe Oldenburg ver¬
hältnismäßig viele Darlehen zur Verfügung gestellt und sei
auch bei der Vergebung der Darlehen sehr entgegenkommend
gewesen. Alan müsse bedenken, daß bei Annahme der An¬

träge Mitel bereitgestellt Werder: müßten , die nur aus
Steuererträgen aufzubringen seien. Nach einer Auskunft
des zuständigen Referenten beim Reiche seien die Bestim¬
mungen des Reiches so aufzufassen, daß eine Tilgungsfrist
von 30 Jahren die Höchstgrenze darstelle, aber durchaus
nicht die Regel.

Ans dem Ausschuß heraus wurde betaut , daß besonders
für den Landesteil Lübeck, wo nur Land- und Forstarbeiter
als Darlehnsnehmer in Frage kommen, eine sofortige Ab¬
änderung der Oldenburgischen Bestimmungen dringend er¬
forderlich sei. Es sei ausgeschlossen, daß Landarbeiter mit
einem Jahreseinkommen von 1100 Ml Jahresraten von
450 Ml zurückzahlen können. Man müsse bedenken, daß
die Darlehnsnehmer außerdem noch etwa 150 Ml Zinsen
für die übrigen Darlehen aufzubringen hätten . Hinzu kom¬
men im 1. Jahre noch die nicht unerheblichen Unkosten.

Der Ausschuß war der Meinung , daß es nicht zweck¬
mäßig sei, mitten im Etatjahre eine Änderung der gelten¬
den Bestimmungen vorzunehmen . Es sei jedoch dringend
geboten, zu Prüfen , wie weit die Oldenburgischen Bestim¬
mungen den Bestimmungen des Reiches und der anderen
Länder angepaßt werden müßten . Außerdem müsse ver¬
hindert werden , daß Darlehnsnehmer , die sich in einer wirt¬
schaftlichen Notlage befinden, infolge der harter : Tilgungs-
bedingnngen in Gefahr geraten , ihr Eigenheim zu ver¬
lieren.

Der Ausschuß stellt daher den
Antrag Nr.  l:

Die Staatsregierung wird ersucht zu prüfen , wie¬
weit der: beider: vorliegenden Anträgen entsprochen
und ob die Tilgungsfrist den Bestimmungen des
Reiches angepaßt werden kann. Dem nächsten
ordentlichen Landtage sind entsprechende Vorschläge
zu machen.

4*



Anlage 23 und 24. — 28  —

Der Ausschuß stellt feruer den
Antrag Nr . 2:

Tie Staatsregierung wird ersu  ch t,  denjenigen
Darlehnsnehmern , die nicht in der Lage sind, die

Tilgnnsraten zu den festgesetzten Terminen zurück-
znzahlen, weitgehendste Stundung zinslos zu ge¬
währen , um eine Zwangsversteigerung des Grund¬
stückes zu verhindern.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

Fick.

Anlage 24.

1. Bei allen ans der Grundlage des Roggenwertes ans¬
gegebenen Darlehen einschließlich der inzwischen um¬
geliehenen wird die Zinszahlung für den Unterschieds¬
betrag zwischen dem tatsächlich erhaltenen Hypotheken-
Darlehen und dein Rückzahlungsbetrage erlassen. Es
sind alle bisher von den Darlehns -Schuldnern ge¬
leisteten Zins - und Abtrags -Zahlungen auf den jetzt
fcstgestellten Schuldbetrag als Abtrag - bzw. als Zins¬
zahlung für die ursprüngliche Schuld anzurechnen.
Der der Staatlichen Kreditanstalt hierdurch entstehende
Zinsverlust ist dieser aus der Staatskasse zu ersetzen.

Oldenburg , den 22. Oktober 1928.

Den infolge der Ausnahme von Roggen -Darlehen ge¬
schädigten Darlehnsnehmern wird auf Antrag ein
Staatsdarlehen gewährt , das in den nächsten zehn
Jahren seitens des Staates unkündbar und unver¬
zinslich und vom 11. Jahre ab zu einem niedrigen
Zinssatz zu verzinsen ist. Die Staatliche Kreditanstalt
tritt mit dem infolge der Kurssteigerung der Roggen¬
papiere entstandenen Mehrbeträge hinter dieses neu
gewährte Darlehen gegen Bürgschaftsübernahme des
Oldenburgischen Freistaates zurück.

Carl Rover.
Unterstützt durch: D . Hobbie , E i chl e r , A d d i cks , L e h m ku h l , H a s ka m p.

Selbständiger Antrag.
2 .

Begründung.
Laut Berordnuug des Oldenburgischen Staatsmini¬

steriums vom 29. August 1922 wurde die Staatliche Kredit¬
anstalt ermächtigt , Roggenanweisungen und 5A Roggen¬
schuldverschreibungen zur Beschaffung von Darlehnsmitteln
in den Verkehr zu bringen.

Es ist bekannt, daß sehr viele oldenburgische Staats¬
bürger — vor allem Landwirte — diese Roggendarlehen
ausgenommen und bei der Rückzahlung bzw. Umleitung der.
Kredite infolge der in der Zwischenzeit eingetretenen Kurs¬
steigerungen dieser Papiere ungeheure Verluste erlitten
haben . So sind viele Fälle vorgekommen, bei denen die
Kreditnehmer den fünf - bis sechsfachen und teilweise noch
höheren Betrag als den erhaltenen zurückzahlen müssen.

Wenn auch uicht verkannt werden soll, daß die Staat¬
liche Kreditanstalt in der Inflationszeit durch Ausgabe von
Anweisungen auf der Basis des Roggenwertes sich Geld¬
mittel als Vermittler beschafft hat , um damit die dringend¬
sten Kreditbedürfnisse in damaliger Zeit befriedigen zu
können, so mußten doch die verantwortlichen Leiter der
Staatsbank und der staatliche Vertreter der Finanzaustalten
die schweren Gefahren erkennen, die infolge der Einführung
dieser Papiere bei der B ö r s e unbedingt eintreten mußten.
Wenn diese Fiuauz -Sachverstäudigen solche Gefahren kann¬
ten, und dies ist der Fall , denn die Darlehnsnehmer sollen
nach Feststellung des Fiuauzmiuistcriums von dem Vorsteher
der Darlehusabteiluug der Staatlichen Kreditanstalt vor
Aufnahme der Roggcudarleheu

„über die besonders ungünstige Konjunktur und
über die darin liegenden Bedenken belehrt worden

sein,"
dann wäre es unbedingt die Pflicht des Oldenburgischen
Freistaates gewesen, die Ausgabe solcher Darlehen über¬

haupt zu verhindern . Wenn die Kreditanstalt trotzdem solche
Roggendarlehen vermittelte , um die „dringendsten Kredit¬
bedürfnisse" zu befriedigen, so ist es unbegreiflich, daß eine
staatlich organisierte und staatlich beaufsichtigte Bankanstalt
Kredite gewährt , von denen sie von vornherein weiß, daß
die Aufnahme solcher Kredite die Darlehnsnehmer später
unbedingt znm wirtschaftlichen Ruin bringen muß.

Es ist nicht richtig, den Kreditnehmer heute als den
Alleinschuldigeu hiuzustellen und selbst jede Verantwortung
abzulehnen . Geradezu aber als eine Verhöhnung der not-
leidenden Roggenschuldner muß es angesehen werden , wenn
das Ministerium der Finanzen vom 16.2.28, gez. Millers,
an den Landwirt Leonhard Lühring in Neu-St .-Jooster-
groden auf dessen Eingabe erwidert hat , daß

„er sich — auf eigene Gefahr — einer von der
Staatlichen Kreditanstalt dargebotenen Hilfe

bedient habe" .
Es steht Wohl außer Zweifel , daß in einem Fälle , bei

dem der mehrfache (hier fünffache) Betrag innerhalb einer
Zeitspanne von drei Jahren zurückgezahlt werden muß,
doch sicher nicht von „Hilfe"  gesprochen werden kann ; es
muß vielmehr ein jeder rechtempfindende Mensch ein solches
Gebühren mindestens aufs schärfste verurteilen.

Es wäre ein Gebot der Gerechtigkeit, diesen Darlehns¬
nehmern diejenigen Verluste , die sie infolge der Kurs¬
steigerungen der Roggenpapiere in der Zeit von der Auf¬
nahme des Roggendarlehens bis zur Zeit der Fälligkeit des
Darlehens erlitten haben, aus Staatsmitteln zu ersetzen.

Ein dementsprechender Antrag würde in diesem System
zweifellos der Ablehnung verfallen . Darum begnügen wir
uns vorerst mit den obigen Anträgen.



29 — Anlage 25, 26 und 27.

Anlage 25.
Bericht

des Ausschusses III zu dem selbständigen Anträge des Abgeordneten Röder, betreffend Hilfe für die
Roggenschuldner.

Die vorliegenden beiden Anträge wurden im Aus¬
schuß eingehend durchgesprochen und seitens des Regie¬
rungsvertreters darauf hingewiesen, daß schon im vorigen
Jahre ausgiebige Verhandlungen des Landtags mit der
Regierung stattgefunden haben . S . Zt . wurde einmütig
festgestellt, daß die Regierung und Staatsbank alle Schritte
unternommen habe, die möglich gewesen seien zur Behe¬
bung der Not der Roggenschuldner . Es wurde darauf
hingewiesen, daß die Roggen -Darlehnsaufnehiner gewarnt
wurden über die Gefährlichkeit der Papiere . Der Antrag
des Abgeordneten Rover  könne jedoch nicht zur Durch¬
führung gelangen , da hierdurch Summen aufgebracht
werden müßten , die fiir die Regierung untragbar seien.

Die allgemeine unglückliche Lage, in der sich die
Roggenschuldner befinden, wurde allseitig anerkannt.

Seitens des ablehenden Teiles des Ausschusses wurde
darauf hingewiesen, daß bei Durchführung des Antrages
ein lOOprozentiger Zuschlag zur Hauszinssteuer oder ein

LOOprozentiger Zuschlag zur Grund - und Gebändestener
herausgebracht werden müßte.

Antragsteller wies darauf hin , daß die Roggenschuldner
unverschuldet in Not geraten sind, und sie nicht wissen
konnten, daß die Roggenpapiere an der Börse derartig Hoch¬
getrieben werden würden , — überhaupt der Landwirt an
eine Spekulation nicht denken konnte. Es hätten dann die
Papiere eben nicht an die Börse gehen oder überhaupt
keine Ausgabe stattfinden dürfen.

Der Abgeordnete Röver  stellt den
Antrag Nr . 1:

Annahme des selbständigen Antrages des Ab¬
geordneten Röver.

Die übrigen Abgeordneten stellten den
Antrag Nr.  2:

Ablehnung des Antrages.

Namens des Ausschusses III.
Röver,

Berichterstatter.

Anlage 26.
Selbständiger Antrag.

Zur Befruchtung des Unterrichts in unfern Volks¬
schulen hat sich die Anlage eines Schulgartens an ver¬
schiedenen Stellen des Landes vorzüglich bewährt (Mansie,
Tungeln , Ahlhorn , Südschule Delmenhorst , Resthausen ).

An die Regierung wird der Antrag gerichtet, die
weitere Anlage von Schulgärten nachdrücklicherzu fördern
und dabei die Erfahrungen der bisherigen Leiter von
Schulgärten nutzbar zu machen.

L e h m kuh l.
Unterstützt : Jacobs , Hobbie , Dannemann , A l b e r s , W e m p e.

Anlage 27.
Bericht

des AusschussesI zum selbständigen Antrag des Abgeordneten Lehmkuhl.

Der Ausschuß ist sich einig in der Auffassung , daß die soll jedoch auf die Gemeinden nicht ausgeübt werden , da
Anlegung von Schulgärten in den Städten sowohl als die Möglichkeit bestehe, daß sich in der Bereitstellung des
auch auf den Dörfern durchaus wünschenswert , ja not - erforderlichen Landes Schwierigkeiten ergeben können, wie
wendig ist in Rücksicht auf die erziehlichen und Volkswirt- das z. B . schon bei der Beschaffung geeigneter Spielplätze
schaftlichen Vorteile , die damit verbunden sind. Ein Zwang ^ der Fall ist. Es ist den Gemeinden jedoch dringend zu emp-



Anlage 27, 28 und 29. — 30 —

fehlen, wenn der Wunsch von seiten der Schule uni An - eine gewisse Bewegungsfreiheit gewährt wird , soweit es
legnng eines Schulgartens an sie ergeht , diesen Wunsch im Rahmen des gesamten Unterrichtsbetriebes möglich ist.
wohlwollend zu prüfen und nach Möglichkeit zu fördern . ! Der Ausschuß stellt einstimmig den

Wünschenswert erscheint es, daß dein Lehrer , der den Antrag:
Gartenbauunterricht erteilt , innerhalb des Stundenplanes ! Annahme des selbständigen Antrages Lehmkuhl.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

P e t t e r s.

Anlage 28.
Selbständiger Antrag.

Ich beantrage:
Der Z 9 des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg

über die Regelung der Gewerbesteuer vom 3. Juli 1926
wird mit Wirkung vom 1. April 1928 bis zum 31 . März
1929 unter Streichung der letzten Zeile der Stenerstaffel
wie folgt ergänzt:

30 000 Ml bis einschließlich 10 000 M/
beträgt die Steuer . 1,3 v. H.

10 000 Ml bis einschließlich 50 000 Ml

50 000 Ml bis einschließlich 100 000 Ml
beträgt die Steuer . 1,6 v. H.

100 000 Ml bis einschließlich 200 000 Ml
beträgt die Steuer . 1,7 v. H.

200 000 Ml bis einschließlich 300 000 Ml
beträgt die Steuer . 1,9 v. H.

300 000 Ml bis einschließlich 100 000 Ml
beträgt die Steuer . 2,1 v. H.

100 000 Ml bis einschließlich 600 000 KN
beträgt die Steuer . 2,3 v. H.

500 000 Ml und mehr beträgt die Steuer 2,5 v. H.beträgt die Steuer . 1,1 v. H.

F r e r i ch s.
Unterstützt durch: Jacobs , Nt eh er , Brodek , Zimmer mann , Krause , Kaper.

Begründung.
Einige Stadt - und Borortgemeinden sind, wie be¬

kannt , und wie auch aus der vom Staatsministerium dem
Landtage vorgelegten Anlage 1 ersichtlich ist, in eine
schwere Notlage geraten . Da es diesen Gemeinden nicht
möglich sein wird , aus eigener Kraft die Ordnung ihrer
Finanzen zu erreichen, ist Hilfe des Staats notwendig . Es
ist daran gedacht, die bei Annahme obigen Antrages sich
für die Staatskasse ergebenden Mehreinnahmen aus der
Gewerbesteuer nebst einem Teile der vom Reiche zu er¬
wartenden Mehrüberweisnngen an Reichsstenern dazu zu

verwenden, den notleidenden Gemeinden zinslos oder zu
mäßigen Zinsen , nach bestimmter Frist rückzahlbare Dar¬
lehen zu verschaffen. Es würde dadurch die in der An¬
lage 1 für die Stadt - und Vorortgemeinden geforderte Er¬
weiterung des Zuschlagsrechtes zu den Realsteuern nur in
beschränktem Maße zur Auswirkung kommen. Das im § 7
Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich begründete
Zuschlagsrecht der Gemeinden zur Gewerbesteuer soll ans
die in obigem Anträge vorgesehene Ergänzung der Steuer¬
staffel keine Anwendung finden.

Anlage 29.
Bericht

des Ausschusses II zu dem selbständigen Anträge des Abgeordneten Frerichs, betreffend Änderung des
Gewerbesteuergesetzes für den Freistaat Oldenburg vom 3. Juli 1926. 1. Lesung.

Der vorliegende Antrag ist gestellt zu dem Zwecke,
eine Änderung des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg
über die Regelung der Gewerbesteller vom 3. Juli 1926
herbciznführen , dahingehend , daß die Gewerbebetriebe mit
einer einem jährlichen Reinertrag über 10 000 Mi schärfer
als bisher zur staatlicheil Gewerbesteuer herangezogen
werden . Die in dem Anträge angeführte Stellerstaffel soll
der jetzt geltenden angefügt werden . Der aus dieser Ände¬
rung des Gewerbestenergesctzes zu erwartende Mehrertrag

ail staatlicher Gewerbesteuer, der vom Antragsteller ans
10—50 000 Mi geschätzt wird , soll neben einem Teile der
vom Reich zu erwartenden Mehrüberweisnngen an den in
§ 20 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesctzes genannten Reichs¬
stenern dazu dienen , den besonders in Not geratenen Ge¬
meinden zinslos , oder gegen mäßige Zinsen in bestimmter
Frist rückzahlbare Darlehen oder auch Zinserleichterungen
zu verschaffeil. Nach dem Bericht des Ausschusses II vom
27. Mai 1928 zur 1. Lesung des Gewerbestellergesetzessind^



— 31 Anlage 29 und 30.

im Oldenburger Lande an Betrieben mit einem jährlichen
Reinertrag über 30 000 KU vorhanden : KU 30 000 bis
40 000 45 Betriebe . Es haben weiter einen Ertrag von

40 000 bis 100 000 KU 28 Betriebe
100 000 „ 200 000 „ 11  „
200 000 „ 300 000 „ 2 „
300 000 „ 400 000 „ 2 „
400 000 „ 500 000 „ 2 „

über 500 000 4 „
Der Antrag ist entstanden auf Grund der Verhand¬

lungen im Ausschuß II über die vom Staatsministerium
vorgelegte Anlage 1 betr . Erweiterung des Zuschlags¬
rechtes der Stadt - und Vorortgemeinden zu den Realsteuen.
Das im Z 7 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich
begründete Zuschlagsrecht der Gemeinden zur Gewerbe¬
steuer soll aus die nach diesem Anträge sich ergebenden
Mehrerträge an Gewerbesteuer keine Anwendung finden.

Die Aussprache im Ausschuß war nur kurz, da viele
in Betracht kommende Fragen schon bei den Beratungen
über die Anlage 1 besprochen worden sind. Eine Minder¬
heit des Ausschusses, die Abgeordneten Albers , Broschko,
Jakobs , Frerichs , Kaper , Meyer -Oldenburg und Wittje
war der Auffassung, daß der vorliegende Antrag der For¬
derung nach steuerlicher Gerechtigkeit entspreche, und daß
seine Durchführung mit dazu beitragen könne, den not-
leidenden Gemeinden zu helfen.

Diese Minderheit des Ausschusses stellt den
Antrag:

„Annahme des selbständigen Antrages des Ab¬
geordneten Frerichs ."

Weitere Anträge wurden nicht gestellt.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Frerichs.

Anlage 30.
Selbständiger Antrag.

Ich beantrage:
Der Landtag wolle folgendem Gesetzentwurf seine ver¬

fassungsmäßige Zustimmung erteilen:

Entwurf
eines Gesetzes für den Freistaat Oldenburg , betr . Änderung
des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg über die Re¬

gelung der Gewerbesteuer vom 3. Juli 1926.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtages als Gesetz was folgt:

Der Z 9 des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg
über die Regelung der Gewerbesteuer vom 3. Juli 1926
wird mit Wirkung vom 1. April 1928 bis zum 31 . März
1929 unter Streichung der letzten Zeile der Steuerstaffel,
wie folgt , ergänzt:

30 000 KU bis einschließlich 40 000 KU
beträgt die Steuer . . . 1,3 v. H

40 000 KU bis einschließlich 50 000 KU
beträgt die Steuer . 1,4 „

50 000 KU bis einschließlich 100 000 KU
beträgt die Steuer . 1,5 „

100 000 KU bis einschließlich 200 000 KU
beträgt die Steuer . 1,7 „

200 000 KU bis einschließlich 300 000 KU
beträgt die Steuer . 1,9 „

300 000 KU bis einschließlich 400 000 KU
beträgt die Steuer . 2,1 „

100 000 KU bis einschließlich 500 000 KU
beträgt die Steuer . 2,3 „

500 000 KU bis einschließlich 600 000 KU
beträgt die Steuer . 2,5 „

600 000 KU und mehr beträgt die Steuer 2,7 „
Frerichs.

Unterstützt durch: Jacobs , Broschko , Heitmann , Krause , Meyer , Kaper.

Begründung.
Einige Stadt - und Vorortgenieinden sind, wie be¬

kannt , und wie auch aus der vom Staatsministerium dem
Landtage vorgelegten Anlage 1 ersichtlich ist, in eine
schwere Notlage geraten . Da es diesen Gemeinden nicht
möglich sein wird , aus eigener Kraft die Ordnung ihrer
Finanzen zu erreichen, ist Hilfe des Staats notwendig.
Es ist daran gedacht, die bei Annahme obigen Antrages
sich für die Staatskasse ergebenden Mehreinnahmen aus
der Gewerbesteuer nebst einem Teile der vom Reiche zu er¬
wartenden Mehrüberwcisungeu an Reichssteuern dazu zu

verwenden, den notleidenden Gemeinden zinslos oder zu
mäßigen Zinsen , nach bestimmter Frist zurückzahlbare
Darlehen zu verschaffen. Es würde dadurch die in der
Anlage 1 für die Stadt - und Vorortgemeindeu geforderte
Erweiterung des Zuschlagsrechtes zu den Realsteuern nur
in beschränktem Maße zur Auswirkung kommen. Das
im § 7 Abs. 1 des Gesetzes iiber den Finanzausgleich be¬
gründete Zuschlagsrecht der Gemeinden zur Gewerbesteuer
soll auf die in obigem Anträge vorgesehene Ergänzung der
Steuerstaffel keine Anwendung finden.
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